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Betrifft 

Rebhuhn- und Fasanhenne, Schonzeit, Verlängerung, Verordnung (§ 75 Abs.1), Jagdjahr 
2025 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Tulln übermittelt in der Anlage die Verordnung der  

Verlängerung der Schonzeit für das Rebhuhn und die Fasanhenne für das Jagdjahr 2025   

vom 4. September 2025. 
 
 
Die Verordnung ist auch im RIS veröffentlicht: 
 
BVB_NI_TU_20250904_5.pdf 
 
 
Ergeht an: 
1. Alle Stadt- / Markt- / Gemeinden zu Handen des Bürgermeisters   
 mit der Einladung die Verordnung an den Amtstafeln der Gemeinde bis zum 
 Ende des Jahres anzuschlagen 
                                     ------------------------------------------------ 
2. Herrn Bezirksjägermeister Dipl. Ing. Alfred Schwanzer, Gartenstraße 16, 3442 

Langenschönbichl 
3. alle Hegeringleiter im Verwaltungsbezirk Tulln   
 mit dem Ersuchen, die Jagdausübungsberechtigten zu informieren 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bezirkshauptmann 

F i e d l e r 

 

 


